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Richtlinie zur Erhebung und Verteilung 
des Finanzierungsbeitrages für 

Fernsehfensterprogramme 
in Bayern nach der Fernsehsatzung 

 
vom 10. Dezember 2009 

(StAnz. Nr. 51 vom 18.12.2009) 
 
 
Auf der Grundlage des § 23 der Satzung 
über die Nutzung von Fernsehkanälen in 
Bayern nach dem Bayerischen Medien-
gesetz (Fernsehsatzung - FSS) vom  
18. Dezember 2003 (StAnz 1/2004), zu-
letzt geändert durch Satzung vom  
10. Dezember 2009 erlässt die Bayerische 
Landeszentrale für neue Medien (Landes-
zentrale) folgende Richtlinie: 
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1. Anwendungsbereich, Zweck des 
Finanzierungsbeitrags 

 
1.1 
Auf Grund § 25 Abs. 4 Satz 4 RStV und 
Art. 3 Abs. 3 BayMG haben die Haupt-
programmveranstalter (§ 21 Abs. 1 Satz 1 
FSS) unabhängig von der Art ihrer 
Verbreitung zur Sicherstellung der Finan-
zierung von lokalen/regionalen und lan-
desweiten Fernsehfensterprogrammen ei-
nen Finanzierungsbeitrag nach § 23 FSS 
zu entrichten. Das Aufkommen aus dem 
Finanzierungsbeitrag wird zur Finanzie-
rung der bayerischen Fernsehfenster-
programme, die auf Dauer angelegt sind 
und regelmäßig verbreitet werden, ein-
gesetzt. 
 
1.2 
Die Richtlinie regelt die Einzelheiten der 
Verteilung des Aufkommens aus dem 
Finanzierungsbeitrag einschließlich mög-
licher Leistungsanrechnungen, das Ver-
fahren für die Erhebung und die Vertei-
lung an die Anbieter sowie den Verwen-
dungsnachweis.  
 
 
2. Umfang des Finanzierungsbeitrags  
 
2.1 Beitragshöhe 
Der Finanzierungsbeitrag eines Haupt-
programmveranstalters beträgt für jeden 
nach § 23 Abs. 1 FSS ermittelten Haus-
halt € 0,80 pro Jahr.  
 
2.2 Bemessungsgrundlage 
Die Berechnung des Finanzierungs-
beitrags bezieht sich auf ein Jahr. Der 
Berechnung werden die durch die 
AGF/GFK-Fernsehforschung ermittelten 
Fernsehhaushalte in Bayern zugrunde 
gelegt, soweit nicht die Landeszentrale 
gemäß § 23 Abs. 1 Satz 5 FSS eine 
andere repräsentative Marktuntersuchung 
heranzieht. Bei mehreren Erhebungsstich-
tagen oder -zeiträumen ist ein Jahres-
durchschnitt zu ermitteln. 

2.3 Leistungsanrechnung 
Als sonstige Finanzierungsleistungen i. S. 
des § 23 Abs. 2 FSS werden direkte Fi-
nanzzuwendungen an Anbieter von loka-
len/regionalen oder landesweiten Fenster-
programmen angerechnet. Anträge zur 
Leistungsanrechnung auf den Finanzie-
rungsbeitrag sind jeweils bis zum 1. De-
zember eines Kalenderjahres an die Lan-
deszentrale zu stellen. Mit dem Antrag 
sind der Landeszentrale entsprechende 
Nachweise über die Finanzierungsleis-
tungen vorzulegen. Nach dem 1. Dezem-
ber gestellte Anträge auf Leistungsan-
rechnung können nur berücksichtigt 
werden, wenn ihre Nichtberücksichtigung 
zu einer unbilligen Härte führen würde. 
Als Finanzierungsleistungen sind Zuwen-
dungen an einzelne Zuwendungsemp-
fänger bis zu einem Finanzvolumen an-
rechnungsfähig, das sich bei Berück-
sichtigung des Sendezeitanteils des 
Zuwendungsempfängers nach Nr. 4.3 er-
rechnet.  
 
 
3. Einzug und Abrechnung des 

Finanzierungsbeitrags 
 
Die Höhe des Finanzierungsbeitrags wird 
von der Landeszentrale nach den unter 
Punkt 2 benannten Vorschriften bei 
Vorliegen der Ergebnisse nach Nr. 2.2 
Satz 2 berechnet und den Hauptpro-
grammveranstaltern unter Offenlegung 
der Berechnung mitgeteilt. Der Finanzie-
rungsbeitrag ist vom Hauptprogramm-
veranstalter in zwei Teilbeträgen zum 
31. Januar und zum 31. Juli des Kalender-
jahres an die Landeszentrale termin-
gerecht zu überweisen.  
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4. Verteilung und Verwendung des 
Finanzierungsbeitragsaufkommens 

 
4.1 Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsempfänger können nur nach 
dem Bayerischen Mediengesetz geneh-
migte Anbieter sein.  
 
4.2 Aufteilung der Finanzierungsbeiträge 
Das Aufkommen aus dem Finanzierungs-
beitrag eines Hauptprogrammveranstal-
ters fließt nach Abzug möglicher Leis-
tungsanrechnungen den in seinem Pro-
gramm ausgestrahlten bayerischen Fern-
sehfensterprogrammen zu.  
 
4.3 Verteilung an die Anbieter 
Der Finanzierungsbeitrag wird ausge-
schüttet in Höhe von vier Fünfteln an die 
Anbieter der Fernsehfenster an den 
Wochentagen (Montag bis Freitag) und zu 
einem Fünftel an die Anbieter der Wo-
chenendfenster. An die Anbieter der 
lokalen/regionalen Fernsehfenster werden 
50 v. H. des Finanzierungsbeitrags gleich-
mäßig verteilt und 50 v. H. des Finanzie-
rungsbeitrags nach anteiligen Reich-
weitewerten gemäß Funkanalyse Bayern. 
Als Reichweitenwerte werden zu gleichen 
Teilen die anteilige Reichweite und die ab-
solute Reichweite (Anzahl der Zuschauer 
auf volle Tausend gerundet) im Durch-
schnitt der letzten drei Funkanalyse-
Erhebungen im lokalen Verbreitungs-
gebiet zugrunde gelegt.  
 
4.4 Verteilungsverfahren 
Die jeweiligen Anteile am Aufkommen 
aus dem Finanzierungsbeitrag werden an 
die Anbieter, die ihr Programmangebot 
kontinuierlich einbringen und deren Sen-
debetrieb spätestens am 1. Januar des 
Kalenderjahres aufgenommen wurde, 
überwiesen, sobald die Landeszentrale 
über die Mittel verfügt. Soweit Genehmi-
gungszeiträume im Bewilligungszeitraum 
enden, behält die Landeszentrale die auf 
Zeiten nach dem Ablauf der Genehmi-
gung entfallenden Anteile bis zur Ent-

scheidung des Medienrats über die Ge-
nehmigungsverlängerung oder die Neu-
genehmigung zurück. Anbieter, die den 
Sendebetrieb nach dem 1. Januar auf-
genommen haben, erhalten den Finanzie-
rungsbeitrag anteilsmäßig. Noch offene 
Rückforderungsbeträge nach Nr. 6 sind in 
Abzug zu bringen.  
 
 
5. Anträge, Verwendungsnachweis  
 
5.1 Anträge 
Anträge auf Zuwendungen sind bei der 
Landeszentrale bis zum 1. Dezember ei-
nes Kalenderjahres zu stellen. Den Anträ-
gen sind die Gewinn- und Verlust-
rechnung, die Bilanz sowie der Verwen-
dungsnachweis des Vorjahres beizufügen. 
Auf Antrag kann die Landeszentrale in 
begründeten Ausnahmefällen die Frist 
verlängern. Unvollständige Anträge gelten 
als nicht gestellt, sofern der Antragsteller 
sie trotz einer mit Frist versehenen Auffor-
derung nicht vervollständigt. Zweckent-
fremdete Zuwendungen können zurück-
gefordert werden. 
 
5.2 Verwendungsnachweis 
Die gewährten Zuwendungen müssen in 
vollem Umfang zur Finanzierung der Fern-
sehfenster verwendet werden. Der Ver-
wendungsnachweis ist gegenüber der 
Landeszentrale zu führen, die auch die 
zweckentsprechende Verwendung der 
Zuwendungen überwacht. Die Landes-
zentrale kann sich für die Überprüfung 
des Verwendungsnachweises eines Wirt-
schaftsprüfers bedienen.  
 
 
6. Rückforderung von Beiträgen 
 
Wird eine Genehmigung im Kalenderjahr 
zurückgenommen oder widerrufen oder 
erfüllt der Anbieter nicht die Vorausset-
zungen oder verwendet der Anbieter die 
Beiträge nicht zweckentsprechend, kann 
der Auszahlungsbescheid ganz oder teil-
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weise aufgehoben werden. Die zuviel 
ausbezahlten Beiträge sind zurückzu-
erstatten. Der Rückzahlungsbetrag ist 
zwei Wochen nach Feststellung des zuviel 
ausbezahlten Betrages durch die Landes-
zentrale fällig. 
 
7. Regelmäßiger Meinungsaustausch 

 
Über die Verwendung der Finanzierungs-
beiträge zur wirtschaftlichen Stabilisie-
rung und Fortentwicklung bayerischer 
Fernsehfensterprogramme findet bei Be-
darf und auf Antrag der Hauptprogramm-
veranstalter ein Meinungsaustausch zwi-
schen der Landeszentrale, den Beitrags-
leistenden und den Zuwendungsempfän-
gern statt.  
 
 
8. Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 
8.1 
Die Richtlinie tritt am 1. Januar 2010 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie zur 
Erhebung und Verteilung des Finanzie-
rungsbeitrages für Fernsehfensterpro-
gramme in Bayern nach der Fernseh-
satzung vom 21. Februar 1994 (StAnz Nr. 
8), zuletzt geändert durch Richtlinie vom 
1. Juni 2006 (StAnz Nr. 23) außer Kraft. 
Bis zum 31. Dezember 2009 entstandene 
Ansprüche aus dem Finanzierungs-
beitragsverhältnis  sind nach bisheriger 
Rechtslage abzuwickeln. 
 
8.2 
Abweichend von den Antragsfristen die-
ser Richtlinie werden im ersten Geltungs-
jahr der Richtlinie bis zum 31. Januar 
2010 gestellte Anträge berücksichtigt. 
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